Vorhaben- und ErschlieBungsplan zum
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5 "Agri-Solarpark Grambow"

fUr das Gebiet Ostlich der Ortslage Grambow und der B 113, sudlich der Bahnlinie Pasewalk-Stettin und westlich der deutsch-polnischen Grenze, in der Flur 3, Flurstucke 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (tw),
45, 46, 52 (tw), 54 und 55 in der Gemarkung Grambow.
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Rechtsgrundlagen

Grundlage fur die Ausarbeitung der Satzung des Bebauungsplanes sowie des Verfahrensablaufes bildete
das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348)

Folgende weitere Gesetzestexte waren fir die Erarbeitung des Bebauungsplanes malfgeblich:

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli
2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176)

- die Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015
(GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Marz 2025
(GVOBI. M-V S. 130)

- die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I, S. 1991, S. 58),
geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

- das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.Marz 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 87)

- das Naturschutzausfiihrungsgesetz (NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66),
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Marz 2023 (GVOBI. M-V S. 546)

Vorhabenbeschreibung

Die Agri-Photovoltaikanlage wird auf Ackerland errichtet und betrieben. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung zum
Erwerbszweck wird auf mindestens 85% der landwirtschaftlich nutzbaren Flache fortgesetzt. Entsprechend belauft
sich der Flachenanteil, welcher durch die Photovoltaikanlage beansprucht wird, auf maximal 15% der
Vorhabenflache.

Bei der geplanten Agri-Photovoltaikanlage handelt es sich um linienférmig aneinandergereihte Module, die auf
Gestellen in einer Ost-West-Achse platziert werden. Bei diesen Gestellen handelt es sich um
Stahl-Unterkonstruktionen. Bodennah stehen die Pfosten ca. 3,3 m auseinander und die Module haben einen
Abstand von 3 m . Durch den hier gewahlten Abstand bleibt die landwirtschaftliche Nutzung sowie der Einsatz
kleiner landwirtschaftlicher Maschinen weiterhin moglich.

Die Module werden in Reihen auf Gestellen montiert, die eine lichte H6he von 2,10 m und eine maximale Hohe von
3,80 m haben und werden zu Funktionseinheiten zusammengefasst. Der Neigungswinkel betragt ca. 15°.Die
einzelnen Tische werden auf Metallpfosten montiert. Diese werden in den unbefestigten Untergrund gerammt. Durch
die sogenannten Rammfundamente ist eine nachhaltige Versiegelung des Bodens nicht notwendig.

Die Module werden zu Strangen untereinander verkabelt, welche gebiindelt an die Wechselrichter angeschlossen
werden. Die Einspeiseleistung wird voraussichtlich ca. ... MWp erreichen. Im Rahmen technischer
Weiterentwicklungen ist diese Leistungsangabe nicht als Obergrenze zu verstehen, sondern bildet die zu
erwartende Energieausbeute zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes ab.

Zwischen den Stltzen unterhalb der Modultische und auch zwischen den Modulreihen ist die landwirtschaftliche
Nutzung weiterhin vorgesehen.

Es besteht die Moglichkeit, die Solaranlage einzufrieden. Eine solche Einfriedung wirde dem natirlichen
Gelandeverlauf folgen und in transparenter Ausfiihrung, etwa als Maschendraht- oder Drahtgitterzaun, gestaltet
werden. In diese Zaune wiirden in Bodennahe Durchlassmoglichkeiten fir Kleintiere eingelassen werden, um den
Wildwechsel von Kileintieren zu ermoglichen. Zudem ware die Umsetzung einer offen gestalteten,
wildtierdurchlassigen Zaunanlage beabsichtigt, um einer Habitatzerschneidung vorzubeugen und die Erhaltung der
Lebensraumfunktionen zu erhalten. Hierfir wéare der Einsatz von Durchlassen in einem Maximalabstand von 200 m
vorgesehen, um einer Barrierewirkung der Anlage fur Wildtiere vorzubeugen. Der Zaun wirde eine Héhe von 3 m
aufweisen.

Im Rahmen der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzung sind gem. § 9 Abs. 2 in Verbindung mit § 12 Abs. 3a
BauGB nur solche Vorhaben zuldssig, zu deren Durchfiihrung sich der Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag
verpflichtet hat.

ArtenschutzmafRnahmen

Bauzeit und Baufeldfreimachung erfolgen auRerhalb der Brutperiode oder es erfolgt eine Kartierung der Flache
unmittelbar vor Baubeginn.

Die Einfriedung der Anlage wird so gestaltet, dass fir Klein- und Mittelsauger keine Barrierewirkung besteht. Dies
wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes oder durch Offnungen von mindestens 10,00 x 20,00
cm Grof3e in Bodenndhe und im Hoéchstabstand von 15,00 m gewahrleistet.
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Vorhaben- und ErschlieBungsplan zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5

"Ag ri 'SOIarpark Grambow" der Gemeinde Grambow

MaRstab 1 : 2.500

Erarbeitet in Verbindung mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5
und dem Belegungsplan der Firma Sunfarming.
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BEARBEITET DURCH:

2 BAUKONZEPT | Baukonzert o
| architekien + INGenieure | e

Fon (0395) 42 55 910 | Fax (0395) 42 55920 | info@baukonzept-nb.de | www.baukonzept-nb.de




	Pläne und Ansichten
	V+E-Plan


